
INFO J 177 

Ebelingstr.10, 07545 Gera 
Telefon: 0365 83321-11  
Telefax: 0365 83321-18  
e-mail: info@awv-ot.de  

R.-Breitscheid-Str. 11, 07973 Greiz 
Telefon: 03661 4780-20 oder -21  
Telefax: 0365 83321-38  
e-mail: greiz@awv-ot.de  

Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen 

Geschäftsstellen Gera und Greiz:  
Di  9 - 12 und 13 - 18 Uhr (Gera) 
Di  9 - 12 und 13 - 17 Uhr (Greiz) 
Do 9 - 12 und 13 - 17 Uhr  

Abfuhr-Anmeldung am Service-
Telefon unter 0365 83321-50 

Abgabe am Recyclinghof zu 
den Öffnungszeiten 
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Recyclinghöfe 

Leerungstage 

Abfrage im Internet unter 
www.awv-ot.de, Menüpunkt 
Leerungstage oder telefonisch  
im AWV Ostthüringen 

Sperrmüll/Schrott/Elektro-
Schrott/Bioabfall 

Markt Verschenken 
& Verkaufen 
www.awv-ot.de 

Verschenken & Verkaufen 

Bad Köstritz  
H.-Schütz-Str. 20  
Tel. 0162 4180806 

Berga 
August-Bebel-Str. 5  
Tel. 036623 21135  

Greiz  

Untergrochlitzer Str. 4 
Tel. 03661 63253 

Wünschendorf - Untitz 
Kleinannahmezentrum 
Tel. 036603 83300 

Münchenbernsdorf 
Thomas-Müntzer-Str. 29 
Tel. 0151 15010497 

Ronneburg 
Paitzdorfer Straße 
Tel. 036602 22387 oder 22413 

Weida 
Geraer Landstraße 
Tel. 0151 15010497 

Zeulenroda-Triebes 
Industriestraße 13  
Tel. 036628 6414  

OT Mehla, Mehlaer Hauptstr. 24a 
Tel. 036622 568-0 

Krölpa-Chursdorf 
Kleinannahmezentrum 
Dittersdorf, Chursdorf 70 
Tel. 036626 31131 

Seelingstädt 
SUC Betriebsgelände Gewerbe-
park West Tel. 036608 958800 

Foto: AWV 

Erhöhung der Abfallgebühren ab 2024 

Weihnachtsbaumentsorgung 
Die abgeschmückten Weihnachtsbäume bitte bis 6.00 Uhr am Leerungsort der Restmülltonne  
bereitstellen, bei verschließbaren Einhausungen daneben stellen! 
Ausnahmen:  
Straßen, die mit einem kleinen Müllfahrzeug (Engstellenfahrzeug) angefahren werden (hier die 
Bäume an der Hauptstraße ablegen). 

Hinweis: Wir bitten Sie, die abgeschmückten Weihnachtsbäume komplett bereitzustellen. Die Zwei-
ge bitte nicht abschneiden und in die Biotonne eingeben. Sie verhindern das problemlose Leeren 
der Biotonnen. 
Freitag, 12.01.2024  -  Zeulenroda 

Montag, 15.01.2024  -  Triebes 

Dienstag, 16.01.2024  - Auma, Münchenbernsdorf 

Mittwoch, 17.01.2024  -  Weida 

Donnerstag, 18.01.2024  -  Ronneburg 

Freitag, 19.01.2024  -  Bad Köstritz  

Zu Beginn jeden Jahres versendet der AWV Ost-
thüringen die Abfallgebührenbescheide. Derzeit 
werden die Abschlussbescheide für das vergangene 
Jahr 2023 und die Gebührenbescheide für das  
laufende Jahr 2024 erstellt. Die Bescheide werden  
Ende Januar gedruckt und versendet.  

Beim genauen Betrachten der Bescheide werden Sie 
feststellen, dass im Jahr 2024 höhere Gebühren 
berechnet werden als 2023. Das hat den Grund, dass 
sich die Abfallgebühren in unserem Verbandsgebiet 
zum 01.01.2024 erhöhen.   

Die Abfallgebühren des Zweckverbandes werden 
aller vier Jahre neu kalkuliert. Nachdem diese 
2006 bis 2019 viele Jahre stabil waren, wurden die 
Gebühren zuletzt 2020 erhöht. Mit Ablauf des  
aktuellen Kalkulationszeitraums 2020 bis 2023 
mussten die Abfallgebühren für 2024 bis 2027  
erhöht werden.  

Die Restmüllverbrennung ist Hauptbestandteil der 
Gebühren. Da die Preise für die Müllverbrennung in 
den letzten Jahren erheblich gestiegen sind, ist das 
der Hauptgrund für die Gebührenerhöhung. Zusätz-
lich wird zu den regulären Verbrennungspreisen 
eine gesetzliche CO2-Steuer erhoben. Aber auch 
andere Kosten der Abfallwirtschaft, wie z.B. Ener-
gie, Treibstoffe und Löhne steigen jedes Jahr an.  

Unter www.awv-ot.de finden Sie unter „Abfall-
beratung“ einen „Gebührenrechner“. Als Gebühren-
bescheidempfänger haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
voraussichtlichen Abfallgebühren für den privaten 
Haushalt zu berechnen. Bitte beachten Sie, dass die 
Berechnung nicht verbindlich ist. Lediglich der 
Gebührenbescheid des AWV Ostthüringen ist 
rechtsverbindlich.  

Wie ändern sich die Abfallgebühren  
für private Haushalte?  

Grundgebühr je Person und Jahr 

Leistungsgebühr der Restmüllbehälter  
(pro Leerung) 

Leistungsgebühr für Bioabfallbehälter  
(Jahresgebühr) 

* Bei Grundstücken, die nicht dem Wohnzweck dienen 
(Gärten, Gewerbe) wird die Jahresgebühr für die Biotonne 
in zweifacher Höhe erhoben.  

Mit dem Versenden der Gebührenbescheide kommt 
es erfahrungsgemäß zu zahlreichen telefonischen 
Anfragen. Aufgrund dessen kann es sein, dass Sie 
den zuständigen Mitarbeiter nur schwer oder gar 
nicht telefonisch erreichen. Nutzen Sie bitte auch 
die Möglichkeit, Ihr Anliegen per e-mail mitzutei-
len. Bitte vergessen Sie nicht die Angabe einer Tele-
fonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. 
So können wir Sie schnell und einfach kontaktieren. 
Sollten Sie bei der Prüfung der Bescheide feststel-
len, dass sich bei Ihnen etwas geändert hat (z.B. 
Personenzahl, Anzahl und Größe der Behälter, Ei-
gentumswechsel), müssen diese Änderungen schrift-
lich (per Briefpost, e-mail oder Fax) mitgeteilt wer-
den. Auf unserer Homepage www.awv-ot.de finden 
Sie unter der Rubrik „Service“ und „Vordrucke“ 
auch ein Formular, welches Sie für die Änderungs-
meldung verwenden können. Geben Sie für eventu-
elle Rückfragen unbedingt eine Telefonnummer an.  
Bitte beachten Sie, dass Ihre mitgeteilte Änderung 
lediglich ab dem laufenden Gebührenjahr 2024 be-
rücksichtigt wird. Eine rückwirkende Änderung für 
das Jahr 2023 ist grundsätzlich nicht mehr möglich. 

Zahl der am 
Grundstück 
gemeldeten 
Personen 

ab  
01.01.2024 

bis  
31.12.2023 

1 40,80 € 30,00 € 

2 39,60 € 29,30 € 

3 38,40 € 28,10 € 

4 36,00 € 27,00 € 

5 bis 9 34,80 € 25,40 € 

> 9 32,40 € 24,20 € 

Restmüllbehälter 
ab 

01.01.2024 
bis 

31.12.2023 

80 l      Mülltonne 3,20 € 2,80 € 

120 l    Mülltonne 3,70 € 3,25 € 

240 l    Mülltonne 6,00 € 5,30 € 

660 l    Mülltonne 18,00 € 15,30 € 

770 l    Müllgroß- 
  behälter 

19,20 € 16,50 € 

1.100 l Müllgroß- 
behälter 

24,00 € 20,70 € 

Bioabfallbehälter 
ab 

01.01.2024 
bis 

31.12.2023 

120 l Biotonne 42,00 € * 36,00 € * 

240 l Biotonne 82,80 € * 72,00 € * 


